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in bec tüd)e bor SefdhSbtgungen unb Serfdhmufeutia
nejcp|t werben.

®ie Sebtenung oder brei Abteilungen geliebt bon
einer SBaffersopffteHe au§. ©te finb auch mit einem
einjigen Abtaufanfd&lufj berfehen, moburdh bie Snftada»
tionîEoften nidfjt teurer p fielen foramen, afê bei einem
gdjüiiftein. ®ie üflafdhine wirb mit Sotteil mit SOÎôbel.
unterbau betfefjen. ©in geudhtroerben beö §olpnter=
totes ift auSgefchioffen, ba bie SKafdhine, bie p einem
etfttf pfammengebaut ift, jebeê ©umbringen ober
Uebertropfen bon SBaffet perhinbert.

SIS ÇDÎetaU p biefen SDlafchinen toirb berroenbet:
|otbprojentiger, mafftber Sfidfelin, bei meiern eine
button, b. h- ein gfedftgwerben beS âftetàdeê auëgefchloffen
ift, ober maffiber, roftfreier 6^romfiaf)f (nid^t etwa nur
berc^romt). Seibe SDîetade bleiben bei geringet Startung
immer btanf. ©urch bie Sermenbung ber Äüchettmafdhine
wirb bie Äitcfje erft fo, wie fie fein foH: praltifch, an-
genehm unb Çpgienifdf).

©er ^abritant biefer 9ftaftï)ine, bie in
'
jeber belie»

bigen,©töfje erftettt wirb, ift bie Apparatefabrif
Stöali & @tb in $Ü8nadht-3üridh, meldte p
jeber weiteren AuSfunft pr Setfügung ftefft.

'klagen über mangelhafte
Submiffionsoerorbmmgen

befommt man in letter 3eit toieber in erhöhtem 3Jfa|e
p hören, waë ftd^er nicht in letjter State auf bie per«
mehrte Setgebmtg oon öffentlichen Arbeiten prftdfjuffiljten
ift unb. wobei auch We Krife ^inetnfptelen mag. ©rot}
beë engem 3«fammenfdhluffeâ ber Unternehmer butdft<
brechen immer wieber Aufjenfeiter unb, baë barf nicht
oetfehroiegen werben, auch fpbijierte Unternehmer bie
formen gefunber ©efchäftSprlnjipien, benen gegenüber
manchmal bte Sehörben ber p erwattenben ©tafparungen
laiber gleich &eibe Augen pbrüdfen. ©abei ift p fagen,
baft eë auf biefem ©ebtete fein Selchteë ift, ben golbenen
Mittelweg p finben, Anch In 3üud(j tauchen oon Seil
P3®W folche klagen auf, bte nun burch eine 9t eo if ton
ber ouë bem Qahre 1914 fiammenben Sßerorbnung über
bie Vergebung oon Arbeiten unb ßteferungen für bte
©tabt 3üridh au§ ber SBelt gefchafft werben follen. ©ine
ftabtrötlidhe Sorlage ift oon etner grofjftabträtltchen
Äommiffion behanbelt unb an ben ©reffen ©tabtrat pr
Stlebigung weitergelettet worben. pflichtet biefer ben

jBotfchlfigen bei, fo würben tnëfûnftig folgenbe ©runb«
1% mafjgebenb fein.

Set ßufdhlafl erfolgt p greifen, bte bei gegebener
Qualität ber Arbeit ober Steferung unb unter Setücf=
jj<f)tigung ber allgemeinen 5f?reiS= unb Sohnoerhältniffe
bem Aufroanb etneë wirtfchaftlidh arbeitenben Unterneh=
wer? an SUlaterial, Arbeit unb Unfofien, fowte feinem
•uiftto unb etnem p biefen Seiftungen In angemeffenem
^ethältniS ftehenben Serbtenft enlfprechen. ®aë Attge-t mu| fût tüchtige unb rechtzeitige Ausführung ber
Arbeit ober ßleferung ©ernähr letften uttb auch in bepg
to bie Arbeitëbebingungen annehmbar fetn. 3uï ®®"*'
«Hang ber ^teiëwfirbigfeit finb bte Setufëoerbânbe
berechtigt, bis jum ©ingabetermln eine wegiettenbe Offerte

®lnjelberethnungen für bte fjaupfpofittonen etnju»

m?' ben ©injelberedijnungen foU ber Aufwanb
un Material, Arbeitëlohn unb Unfoften, fowie ber 3«=

"8 für iRififo unb SSerbtenft erfichtltch fetn. Solche
'Berechnungen fönnen mit ober nach ber ©tnret«

'8 ber Angebote oon aüen in bte engere Stahl ße=
abgenen Bewerbern oetlangt werben. SBeltere Sefpre=
wgetr imb Serhanblungen über bte greife etner auë-
9 Iwjrtebenen ober noch nicht vergebenen Arbeit ober

Sleferung als bte in ber ftäbtifcljen Serorbnung genann«
ten pnb fomohl mit ben einzelnen Semerbern, wte mit
ben Serufëoetbânben unzuläfftg. Set gleicher Seiftung«:
fähtgfett finb oorzugëmetfe einheimxfefee unb folche
Arbeiter nnb AngejMte p halten, bie im ©ebiet ber
©tabt3ü®i(h aber beten nächfien Umgebung wohnen,
fielmarbeit barf nur auënahmëwetfe nach auëwârtë oer<
geben werben.

©ata ber Sommiffion fomohl Unternehmer wie Ar«
bettec burch promtnente ^Sexfönlichfeiten oertreten finb,
Hegt ber ScJjlufj nahe, bah ih" Sorfchläge ben SJidenë«
auëbrudf ber mahgebenben Rceife enthalten, bleS umfo
mehr, als anetfennenëwerter 2Beife einmal tn etner fo
tlefgreifenben Stage im Äotlegium ©inftimmigfeit herrfcht.

(„8ö«4fcc=8tg")

îtus ber ftntris
lies ®tb8enöfftlften Uerficftetuugsaericfites.

(Moetefponbenj.)

Qa einem gode ftedte fich bie grage ber ©ntfchä-
bigungëpflicht ber ©chweizerifchen Unfad Setfidherung?»
anftalt bei etnem gutunîel. ©te Anftalt oertrat ben
©tanbpunft, bah fie nur für folche gurunîel letftungë«
pfhehtig fei, bei benen bte Qnfeftion butdh eine ^aut>
oerlehung eingetreten fei. SJtach ber neueren mebiztntfdhen
^orfchung fet bte Auffaffung überholt, bah bie ©ntfte«
hung etneë gurunfelë immer auf eine fjautoerlehung
Zutüiizuführen ift. SRidht mlnber häufig wie njdfj Çaut»
oerlehungen, fönnen gurunfeln auf bem 3Bege burch Me

Çautporen (Çaatbâlge), ohne jebe burch Unfad oetur«
fachte ©autoerletywg entftehen. 3n gäüen oon gurun«
fein tönne etne ©ntfdhäbigungSpfl'cht ber Anftalt nur
bann anerfannt werben, wenn ber auë etner gmrunfel«
erfranfung Anfprüche ©rhebenbe beweifen fönne, bah
Qnfeftion burch ®tn® ^autoerlehung ftattgefunben habe.

©te erfte ©erichtëinftanz pat biefen ©tanbpunft ber
Anftalt nicht gelten laffen unb hat bte ©ntf^âbigungë«
Pflicht In jebem ffaH® oon 3"^anfelerfranfung bejaht.

®aë ©ibgenöffifche Serftcherungëgeridht bagegen hat
fich b®* grunbfähtichen Auffaffung ber Anftalt angefchlof»
fen. 3n fetnem Urteil führte eë folgenbeë auë : Set einer

3nfefîion, bte nicht zugleich etne Serufëfranfheit barftedt,
mnh natürlich, bamit fte alë oerjichert gelten îann, bie

©iitftebung unfadariig gewefen fetn, roaë.n^ch ber stecht«

sv Zu verkaufen: *1 vierseitige Hobelmaschine, 500 mm

System Kissling, mit Kugellager

Bandsägen, 700-800 mm Rollendurchmesser

mit Kugellager

Komb. Abriebt- und Dickenhobel-
maschine, 600 mm, Kissling, Ringschmierung

1 Kehlmaschine mit Kugellager

1 automat. Schleifmaschine für B^ock-

bandsäge

Schleifsteine in Kugellager

1 elektr. Ventilator, 110 Volt mit Feuer

Diverse Flaschenzüge, 1000, 2000 kg

Tragkraft, mit od. ohne Laufkatze, so gut wie neu

S. MQIIer-Meier • Zürich
Zvpressenstraße 68 «-: Telephon 5I.46S
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in der Küche vor Beschädigungen und Verschmutzung
geschützt werden.

Die Bedienung aller drei Abteilungen geschieht von
einer Wasserzapsstelle aus. Sie sind auch mit einem
einzigen Ablaufanschluß versehen, wodurch die Installa-
tionêkosten nicht teurer zu stehen kommen, als bei einem
Schültstein. Die Maschine wird mit Vorteil mit Möbel-
unterbau versehen. Ein Feuchtwerden des Holzunter-
baues ist ausgeschlossen, da die Maschine, die zu einem
Stück zusammengebaut ist, jedes Durchdringen oder
Uebertropfen von Wasser verhindert.

Als Metall zu diesen Maschinen wird verwendet:
hochprozentiger, massiver Nlckelin, bei welchem eine Oxy-
dation, d. h. ein Fleckigwerdsn des Metalles ausgeschlossen
ist, oder massiver, rostfreier Chromstahl (nicht etwa nur
verchromt). Beide Metalle bleiben bei geringer Wartung
immer blank. Durch die Verwendung der Küchenmaschine
wird die Küche erst so, wie sie sein soll: praktisch, an-
genehm und hygienisch.

Der Fabrikant dieser Maschine, die in jeder belie-
bigen. Größe erstellt wird, ist die Apparatefabrik
Stöckli A Erb in Küsuacht-Zürich, welche zu
jeder weiteren Auskunft zur Verfügung steht.

Klagen über mangelhafte
Submissionsverordnungen

bekommt man in letzter Zeit wieder in erhöhtem Maße
zu hören, was sicher nicht in letzter Linie auf die ver-
mehrte Vergebung von öffentlichen Arbeiten zurückzuführen
ist und wobei auch die Krise htneinspielen mag. Trotz
des engern Zusammenschlusses der Unternehmer durch,
brechen immer wieder Außenseiter und, das darf nicht
verschwiegen werden, auch syndizierte Unternehmer die
Normen gesunder Geschäftsprtnzipien, denen gegenüber
manchmal die Behörden der zu erwartenden Einsparungen
halber gleich beide Augen zudrücken. Dabei ist zu sagen,
daß es auf diesem Gebtete kein Leichtes ist, den goldenen
Mittelweg zu finden. Anch in Zürich tauchen von Zeit
zu Zeit solche Klagen auf, die nun durch à Revision
der aus dem Jahre 1914 stammenden Verordnung über
die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen für die
Stadt Zürich aus der Welt geschafft werden sollen. Eine
stadträtliche Vorlage ist von einer großstadträtlichen
Kommission behandelt und an den Großen Stadtrat zur
Erledigung weitergeleitet worden. Pflichtet dieser den
Vorschlägen bei, so würden inskünftig folgende Grund-
sähe maßgebend sein.

Der Zuschlag erfolgt zu Preisen, die bei gegebener
Dualität der Arbeit oder Lieferung und unter Berück-
stchtigung der allgemeinen Preis- und Lohnverhältnisse
dem Aufwand eines wirtschaftlich arbeitenden Unterneh-
mers an Material, Arbeit und Unkosten, sowie seinem
Nistko und einem zu diesen Leistungen in angemessenem
Verhältnis stehenden Verdienst entsprechen. Das Ange-
bot muß für tüchtige und rechtzeitige Ausführung der
ârbeit oder Lieferung Gewähr leisten und auch in bezug
auf die Arbeitsbedingungen annehmbar sein. Zur Beur-
mlung der Preis Würdigkeit find die Berufsoerbände
berechtigt, bis zum Etngabetermin eine wegleitende Offerte

^ Einzelberechnungen für die Hauptpofitionen einzu-

m?' às den Einzelberechnungen soll der Aufwand
un Material, Arbeitslohn und Unkosten, sowie der Zu-

'S für Risiko und Verdienst ersichtlich sein. Solche
Berechnungen können mit oder nach der Einrei-

>g der Angebote von allen in die engere Wahl ge-
i°Men Bewerbern verlangt werden. Weitere Bespre-
Mgen und Verhandlungen über die Preise einer aus-
°!Hrtebenen oder noch nicht vergebenen Arbeit oder

Lieferung als die in der städtischen Verordnung genann-
ten sind sowohl mit den einzelnen Bewerbern, wie mit
den Berufsverbänden unzulässig. Bei gleicher Leistungs-
fählgkett sind vorzugsweise einheimische und solche
Arbeiter und Angestellte zu halten, die im Gebiet der
Stadt Zürich oder deren nächsten Umgebung wohnen.
Heimarbeit darf nur ausnahmsweise nach auswärts ver-
geben werden.

Da in der Kommission sowohl Unternehmer wie Ar-
bester durch prominente Persönlichketten vertreten sind,
liegt der Schluß nahe, daß ihre Borschläge den Willens-
ausdruck der maßgebenden Kreise enthalten, dies umso
mehr, als anerkennenswerter Weise einmal in einer so
tiefgreifenden Frage im Kollegium Einstimmigkeit herrscht.

(„Zürichsee-Ztg.")

Ars der Praxis
des EidgenöWen BerMerWsgerichtes.

(Korrespondenz.)

Ja einem Falle stellte sich die Frage der Entschä-
digungspflicht der Schweizerischen Unfall Versicherung?-
anstatt bei einem Furunkel. Die Anstalt vertrat den
Standpunkt, daß sie nur für solche Furunkel leistungs-
Pföchtig sei, bei denen die Infektion durch eine Haut-
Verletzung eingetreten sei. Nach der neueren medizinischen
Forschung sei die Auffassung überholt, daß die Entste-
hung eines Furunkels immer auf eine Hautverletzung
zurückzuführen ist. Nicht minder häufig wie nach Haut-
Verletzungen, können Furunkeln auf dem Wege durch die

Hautporen (Haarbälge), ohne jede durch Unfall verur-
sachte Hautverletzung entstehen. In Fällen von Furun-
kein könne eine Entfchädigungspfi'cht der Anstalt nur
dann anerkannt werden, wenn der aus einer Furunkel-
erkrankung Ansprüche Erhebende beweisen könne, daß die

Infektion durch eine Hautoerletzung stattgefunden habe.
Die erste Gerichtsinstanz hat diesen Standpunkt der

Anstalt nicht gelten lasten und hat die Entschädigungs-
Pflicht in jedem Falle von Furunkelerkrankung bejaht.

Das Eidgenössische Versicherungsgericht dagegen hat
sich der grundsätzlichen Auffassung der Anstalt angeschlos-
sen. In seinem Urteil führte es folgendes aus: Bei einer

Infektion, die nicht zugleich eine Berufskrankheit darstellt,
muß natürlich, damit sie als versichert gelten kann, die

Entstehung unfallariig gewesen fein. wa?.n-->ch der Recht-

Tu vseksuksn:
1 Beseitige «odsimsseklne, S00 mm

8Mm Kipling, mit Kugellager

Ssnelssgen, 700-300 mm sto»knüurol,me88er

mit Kugellager

komd. Adricki- un«Z oiànkodsl-
MS5«K»NS, 600 MM, Ki88ling, stingaelimierung

1 mit Kugellager

1 sutomst. 5«k!eîkms5«kîns für 3'oex

banüaäge

5«KIeik5teine in Kugellager

1 elektr. VsnMstor, 110 Volt mit sseuvr

oivsrse?lss«ksn?ügs, 1000, 2000 kg

Iragkratt, mit ocl. ohne l_autkà, 80 gut wie neu

z. I4ii»sr « Tiirick
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